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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Neubau eines Radweges an den Kreisstraßen PAN 11 und PAN 13 zwischen der Bundesstraße 
B 388 bei Lengham, Markt Bad Birnbach, und Huckenham, Gemeinde Bayerbach im fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiet der Rott durch die Gemeinde Bayerbach, Neuer Marktplatz 
1, 84364 Bad Birnbach 
Antrag vom 20.12.2023 auf Erteilung einer Genehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG 
 
Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 
 

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
 
 
Die Gemeinde Bayerbach hat an den Kreisstraßen PAN 11 und PAN 13 zwischen der Bundesstraße 
B 388 bei Lengham, Markt Bad Birnbach und Huckenham, Gemeinde Bayerbach, einen Radweg neu 
gebaut. Das Vorhaben quert einen namenlosen Entwässerungsgraben und den Luderbach mittels 
eines Rahmendurchlasses. 
 
Bei den Gewässerquerungen handelt es sich um einen Gewässerausbau mit Plan-
genehmigungspflicht gemäß § 68 Abs. 2 WHG.  
 
Im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens wurde bezüglich der Gewässerquerungen eine 
standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 UVPG verbunden mit Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum 
UVPG vorgenommen. Beteiligt wurde das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf.  
Laut Wasserwirtschaftsamt Deggendorf wurde in allen Durchlässen Sohlsubstrat eingebaut und auf 
eine ausreichende Fließtiefe entsprechend dem benachbarten Bestand geachtet. Aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht hat das Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 UVPG.  
 
Als Ergebnis der Vorprüfung wird festgestellt, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Rahmen des wasserrechtlichen Gestattungsverfahrens für das beantragte 
Vorhaben nicht erforderlich ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 
1 UVPG). 
 
 
Pfarrkirchen, 30.01.2026 
 
Landratsamt Rottal-Inn  
Wasserrechtsbehörde 
 
Hampel 
Reg. Amtsrat 
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Neubildung des Jugendhilfeausschusses für die Amtsperiode 2026 bis 2032 
gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder und Jugendhilfe – (Art. 1 des 
Gesetzes vom 26.06.1990, BGBl. I S. 1163) und Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 

(AGSG) vom 08.12.2006 (GVBl. S. 942) in der jeweils geltenden Fassung 
 
 

Aufforderung 
 

Die Amtsperiode des Jugendhilfeausschusses endet am 30.04.2026. Mit Beginn der neuen Amts-
periode des Kreistages ist auch der Jugendhilfeausschuss neu zu bilden. Gemäß § 71 SGB VIII i.V.m. 
Art. 18 und 19 AGSG müssen dem Jugendhilfeausschuss angehören: 
   

1. 15 Stimmberechtigte Mitglieder (§ 71 Abs. 1 SGB VIII, Art. 18 AGSG): 
a) der Landrat/die Landrätin oder das von ihm/ihr bestellte Mitglied des 

Kreistages als Vorsitzender 
b) mit drei Fünfteln des Anteils der Stimmen Mitglieder des Kreistages oder 

von ihm gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind 
c) mit zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und Männer, die auf 

Vorschlag der im Landkreis wirkenden und anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe vom Kreistag gewählt werden; Vorschläge der Jugendverbände 
und der Wohlfahrtsverbände sind angemessen zu berücksichtigen. 

 
2. Beratende Mitglieder (Art. 19 AGSG): 

a) der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes 
b) ein Mitglied, das als Jugend-, Familien- oder Vormundschaftsrichter oder -

richterin tätig ist, 
c) ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der Schulverwaltung, 
d) jeweils ein Bediensteter oder eine Bedienstete der zuständigen 

Arbeitsagentur und des zuständigen Jobcenters, 
e) eine Fachkraft, die in der Beratung im Sinne des § 28 SGB VIII 

(Erziehungsberatung) tätig ist, 
f) die für den Jugendamtsbezirk zuständige kommunale Gleichstellungs-

beauftragte, sofern eine solche bestellt ist, 
g) ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin, 
h) der oder die Vorsitzende des Kreisjugendringes oder eine von ihm oder ihr 

beauftragte Person, sofern der oder die Vorsitzende des Kreisjugendringes 
dem Jugendhilfeausschuss nicht bereits als stimmberechtigtes Mitglied 
angehört, 

i) Mitglieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religions-
gemeinschaften des öffentlichen Rechts und zwar je ein Vertreter bzw. eine 
Vertreterin der Katholischen Kirche und der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche. 

 
Für jedes Mitglied ist eine Stellvertretung zu benennen. 
 
Die im Bereich des Landkreises Rottal-Inn wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, 
insbesondere auch die Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände, werden hiermit aufgefordert, bis 
20.03.2026 Vorschläge für die gemäß § 71 Abs. 1 SGB VIII zu wählenden Mitglieder und Stellvertreter 
beim Landratsamt Rottal-Inn, Amt für Jugend und Familie, Ringstraße 4 – 7, 84347 Pfarrkirchen 
einzureichen. 
 
 
Die Vorschläge müssen folgende Angaben enthalten: 
 

a) Bezeichnung und Anschrift der vorschlagenden Stelle 
b) Name (ggf. Geburtsname), Vorname, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf und Anschrift der 

oder des Vorgeschlagenen 
c) Kurze Angaben über die Tätigkeit in der Jugendarbeit 
d) Benennung einer Stellvertretung (bei den beratenden Mitgliedern nach Ziffer 2) 

 
Auf eine ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern ist zu achten. 
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Nach Art. 21 Abs. 1 AGSG müssen die Mitglieder, die dem Ausschuss nicht aufgrund eines 
kommunalen Mandats angehören, nach dem Landkreiswahlgesetz wählbar sein. Für die Wählbarkeit 
ist es ausreichend, wenn sie ihren Wohnsitz, Dienstort oder Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich des 
örtlichen Trägers oder eines angrenzenden Trägers haben. 
 
Der Jugendhilfeausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages. Er hat Beschlussrecht in 
Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der vom Kreistag bereitgestellten Mittel, der von ihm 
erlassenen Satzung und der von ihm gefassten Beschlüsse. Der Ausschuss besteht aus 
stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern. Stimmberechtigt sind die unter Ziffer 1 aufgeführten 
Personen. Die unter Ziffer 2 benannten Mitglieder haben beratenden Status. 
 
 
Pfarrkirchen, den 18.02.2026 
 
Manfred Weindl 
Jugendamtsleitung 
 
 

 
 

Zweckverband Kurmittelhaus Bad Birnbach 

 

Beteiligung des Zweckverbandes Bad Birnbach an dem Verein „Niederbayerische 

Thermengemeinschaft e.V.“ 

 

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 

 

 

Nach Art. 94 Abs. 3 GO hat der Zweckverband Kurmittelhaus Bad Birnbach über seine Beteiligung 

an dem Verein „Niederbayerische Thermengemeinschaft e.V“ einen Bericht zu erstellen. Der Bericht 

für das Geschäftsjahr 2024 kann beim Zweckverband Kurmittelhaus Bad Birnbach, Maximilianstr. 

15, 84028 Landshut, während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.  

 

Landshut, 30.07.2025 

 

gez. 

 

Dr. Heinrich 

Verbandsvorsitzender 

Bezirkstagspräsident 
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Offenlegung des Jahresabschlusses und Lageberichts für das Jahr 2023 

des Eigenbetriebes Rottal-Terme, Bad Birnbach 
nach § 25 Abs. 4 EBV 

 

I. Die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts für das Jahr 2023 des Eigenbetriebs 
„Rottal-Terme“ durch den Wirtschaftsprüfer Assessor Dr. Ulrich Lenz hat folgende 
Bestätigungsvermerke ergeben: 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2023 entsprechen nach meiner 
pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der 
Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens und stellt die Risiken der 
künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben wegen der 
Trägerschaft des Zweckverbandes keinen Anlass zu Beanstandungen. 

 
 

 Vaterstetten, 03.10.2024 
 Wirtschaftsprüfer 
 Assessor Dr. Ulrich Lenz 
 
 gez. 
 Dr. Ulrich Lenz 
 
 

II. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung den Jahresabschluss 2023 wie folgt 
festgestellt: 

 

 
Jahr 

 
 

2023 

 
Bilanzsumme 

Euro 
 

18.627.134,17 
 

 
Jahresergebnis 

Euro 
 

-1.686.755,28 

 
Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Hiermit wird die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 EBV und die 
Behandlung des Verlustes nach § 25 Abs. 4 Satz 2 EBV bekannt gegeben.  
 

III. Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 liegen in der Zeit vom   05.02.2026    bis 
16.02.2026 im Kurmittelhaus Rottal-Terme, Prof.-Drexel-Str. 25, 84364 Bad Birnbach zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 

 
Landshut, 02.02.2026 
 
gez. 
Dr. Heinrich 
Verbandsvorsitzender 
Bezirkstagspräsident  


